
Bekanntmachung der Verwaltungsver-
einbarung über den Kompetenznach-
weis und die Notifizierung von Prüfla-
boratorien und Messstellen im gesetz-
lich geregelten Umweltbereich

Vom 6. April 2001

Die in Potsdam am 29. November 1999
unterzeichnete Verwaltungsvereinbarung
über den Kompetenznachweis und die
Notifizierung von Prüflaboratorien und
Messstellen im gesetzlich geregelten Um-
weltbereich ist nach ihrem § 9 am 16. Ja-
nuar 2001 in Kraft getreten. Die Verwal-
tungsvereinbarung wird nachstehend ver-
öffentlicht.

Potsdam, den 6. April 2001

Der Ministerpräsident
Manfred Stolpe

Verwaltungsvereinbarung über den
Kompetenznachweis und die Notifizie-
rung von Prüflaboratorien und Mess-
stellen im gesetzlich geregelten Um-
weltbereich

Die Länder

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

jeweils vertreten durch die für Umwelt-
schutz zuständigen Ministerinnen, Mini-
ster, Senatorinnen und Senatoren

schließen nachfolgende Verwaltungsver-
einbarung:

§ 1
Zweckbestimmung, Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Vereinbarung ist die Ver-
einheitlich der Anforderungen an die
Kompetenz und deren Nachweis als
Voraussetzung für die Notifizierung
von Prüflaboratorien und Messstellen
im Umweltbereich, um einheitliche
Qualitätsanforderungen an die Durch-
führung von Untersuchungen durch
Prüflaboratorien und Messstellen si-
cherzustellen. Sie soll es ermöglichen,
die verschiedenen Umweltbereiche in
einem einheitlichen Rahmen zu be-
handeln und vorhandene Akkreditie-
rungssysteme für die Notifizierung zu
nutzen.

(2) Diese Vereinbarung findet Anwen-
dung, soweit abfallrechtlich, boden-
schutzrechtlich, chemikalienrechtlich,
immissionsschutzrechtlich und wasser-
rechtlich geregelt ist, dass bestimmte
Prüf- und Überwachungsaufgaben von
notifizierten Prüflaboratorien oder
Messstellen durchzuführen sind oder
durchgeführt werden können, soweit
nicht Sonderregelungen bestehen.

(3) Die Befugnis zur Notifizierung bleibt
den Ländern vorbehalten.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Akkreditierung im Sinne dieser Ver-
waltungsvereinbarung ist die formelle
Anerkennung der Kompetenz eines
Prüflaboratoriums oder einer Mess-
stelle durch ein evaluiertes Akkreditie-
rungssystem, bestimmte Prüfungen –
oder Prüfungsarten auszuführen. Sie
richtet sich nach der DIN EN 45 000 ff.

(2) Notifizierung im Sinne dieser Verwal-
tungsvereinbarung ist  der Verwal-
tungsakt der jeweils zuständigen Lan-
desbehörde zur Anerkennung, Zulas-
sung, Benennung oder Bekanntgabe
der Prüflaboratorien  und Messstellen
nach den jeweils geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen.



§ 3
Grundsatz

Soweit bestimmte gesetzlich geregelte
Prüf- und Überwachungsaufgaben von
Prüflaboratorien und Messstellen im Sinne
von § 1 Abs. 2 durchgeführt werden, sol-
len die dafür erforderlichen Maßnahmen
und Untersuchungen nur von Prüflaborato-
rien und Messstellen vorgenommen wer-
den, deren Kompetenz nachgewiesen ist
(§ 4).

§ 4
Anforderungen an die Kompetenz und

deren Nachweis

(1) Die Prüflaboratorien und Messstellen
müssen den für die jeweilige Aufgabe
erforderlichen materiellen Anforderun-
gen nach DIN EN 45 001 und den von
den Ländern nach § 1 Abs. 2 festge-
legten bereichsspezifischen Anforde-
rungen (fachliche Einzelmodule) für
die in § 1 Abs. 2 aufgeführten Berei-
che entsprechen.

(2) Die Erfüllung der Anforderungen nach
Abs. 1 ist als Voraussetzung einer No-
tifizierung nachzuweisen (Kompetenz-
nachweis).

(3) Den Prüflaboratorien und Messstellen
steht es bei einer beantragten Notifi-
zierung frei, für den Kompetenznach-
weis nach Abs. 2 eine vom Land be-
nannte Stelle oder ein evaluiertes Ak-
kreditierungssystem auf eigene Ko-
sten zu beauftragen.

(4) Der Kompetenznachweis ist entspre-
chend den fachlichen Einzelmodulen
zu wiederholen.

§ 5
Berücksichtigung bestehender Akkreditie-

rungen

Bei einer Notifizierung werden vorhandene
Akkreditierungen auf Antrag berücksich-
tigt. Die Akkreditierung durch ein evalu-
iertes Akkreditierungssystem muss gültig,
vollständig und für die Untersuchungsauf-
gabe anwendbar sein.

§ 6
Gegenseitige Anerkennung und Bekannt-

gabe von Notifizierungen

(1) Die Kompetenzfeststellungen für eine
Notifizierung werden von den Ländern
gegenseitig anerkannt.

(2) Die Länder unterrichten sich gegen-
seitig über die Notifizierungen und die
Ergebnisse wiederkehrender Kompe-
tenzprüfungen

(3) Die Länder unterstützen sich gegen-
seitig bei der Ermittlung und Bewer-
tung der für die Notifizierung erforderli-
chen Daten.

 § 7
Staatliche Laboratorien

Die Anforderungen an die Kompetenz
nach § 4 sollen auch von den staatlichen
Messstellen und Prüflaboratorien erfüllt
werden.

§ 8
Akkreditierung nach erfolgter Notifizierung

Die Länder streben eine Vereinbarung mit
den vorhandenen Akkreditierungssyste-
men darüber an, dass diese bei einer Ak-
kreditierung die erforderliche Kompetenz
nach § 4 Abs. 1 sicherstellen und dass bei
einer beantragten Akkreditierung und vor-
liegenden Notifizierung die gültigen, voll-
ständigen und positiven Ergebnisse eines
zur Notifizierung durchgeführten Kompe-
tenznachweises berücksichtigt werden.

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeich-
nung durch alle Länder in Kraft.

Potsdam, den 29. November 1999

Für das Land Brandenburg

Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz
und Raumordnung

Wolfgang Birthler
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